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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

der Herbst steht vor der Tür und wir nehmen uns etwas Zeit, die letzten drei Monate Revue 
passieren zu lassen. Kommen Sie mit auf unsere Reise!

Wir haben auch in dieser Ausgabe der DWAZaktuell einige sehr positive Anlässe, die wir mit Ihnen 
teilen möchten. Dies sind zwei Betriebsjubiläen und die bestandenen Prüfungen unserer beiden 
Auszubildenden zu Steuerfachangestellten. Der Kreis schließt sich wieder mit dem Beginn von 
fünf neuen Auszubildenden an unseren Standorten in Kassel und Bad Wildungen. Es ist uns ein 
großes Anliegen, jungen Menschen eine fundierte Ausbildung zu bieten, sie für ihren Beruf zu 
begeistern und langfristig in unserem Team zu halten.

Im Juli erlebten wir auf unseren Betriebsausflug einen schönen gemeinsamen Tag in der Rhön, 
von dem wir viele neue Eindrücke mitgenommen haben. 

Unsere beiden Fachartikel drehen sich um das Thema „Hinweisgeberschutzgesetz und dessen 
Auswirkungen in der Praxis“ sowie um „geplante Änderungen bei der Grunderwerbsteuer“.

Unser letztes Unternehmerfrühstück in diesem Jahr 
dreht sich im November um das Thema „Unternehmen 
Online für Einsteiger & Nutzer“. Sie sind herzlich einge-
laden, uns zu besuchen und sich umfassend bei gutem 
Kaffee, Brötchen & Gebäck zu informieren.
 
Genießen Sie die herbstlichen und hoffentlich sonnigen 
Tage und gönnen Sie sich Zeit für die Dinge des Alltags, 
die Ihnen Freude machen. Mit dieser neuen Ausgabe 
möchten wir sehr gerne dazu beitragen.

Ihr Jörg Bringmann 
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DWAZ intern 
Wir bilden aus!
Wir freuen uns sehr, dass am 1. August 
2023 fünf neue Auszubildende bei uns ihre 
Ausbildung begonnen haben. Ihr seid eine 
große Bereicherung und Eure Entschei-
dung, mit uns Eure berufliche Zukunft zu 
gestalten, wissen wir ganz besonders zu 
schätzen.

Wir wünschen Euch einen positiven Start 
ins Berufsleben, viel Erfolg und Durchhal-
tevermögen und vor allem Freude am Job. 

Standort Kassel
Jana Hunkele 
(Kauffrau für Büromanagement)

Laura Wagner und Lucas Vonachen 
(beide Steuerfachangestellte/r)

Standort Bad Wildungen
Yen Hai Dang Costa und Keanu Boseck 
(beide Steuerfachangestellte/r)

DWAZ intern
DWAZ on tour 
Gemeinsame Erlebnisse schaffen gemein-
same Erinnerungen, die verbinden.

So blieben am 14. Juli 2023 die Türen unserer 
Kanzlei geschlossen, denn wir waren on tour. 
Unser Betriebsausflug führte uns zunächst 
in die Stadt Fulda. Unsere Guides zeigten 
uns bei hochsommerlichen Temperaturen 
die Stadt mit ihrem berühmten Dom auf un-
terhaltsame Art und Weise. Statt trockener 
Historie wurde die Geschichte Fuldas mit 
dem Ursprung vieler Sprichwörter verwo-
ben und ließ so die Vergangenheit für uns 
lebendig werden. 

Im Anschluss entdeckten wir nach un-
serem leckeren Mittagsimbiss am Bus das 
Schwarze Moor im Biosphärenreservat 
Rhön. Den lauen Abend ließen wir bei gutem 
Essen, kühlen Getränken und dem selbst- 
gebrauten Bier am Kloster Kreuzberg nahe 
Bischofsheim ausklingen. 

Es war ein Tag nur für uns, für unsere Ge-
meinschaft und unseren Teamgeist, mit Zeit 
für Gespräche, Gedankenaustausch, Musik 
und Lachen. Wir haben es genossen!

Ein doppelter 
Grund zum Feiern
Unsere beiden Auszubildenden Jenny 
Choong und Jennifer Zuban haben ihre 
Abschlussprüfungen zur Steuerfachan-
gestellten mit Bravour bestanden. Wir 
gratulieren Euch von Herzen und sind 
sehr stolz auf Euch und Eure Leistung. 
Jenny Choong bleibt in unserer Kanzlei. 
Jennifer Zuban verlässt uns leider und 
beginnt ein duales Studium beim Zoll.

Wir wünschen beiden Kolleginnen für 
ihr weiteren Weg viel Erfolg!
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DWAZ intern
Wir gratulieren
In dieser Ausgabe der DWAZaktuell gratu-
lieren wir gleich zwei Jubilaren zum 10jäh-
rigen Betriebsjubiläum. Das ist uns eine 
besondere Freude und in unserer schnell-
lebigen Zeit keine Selbstverständlichkeit. 

Unsere Kollegin Balbina Azevedo ist seit 
1. August 2013 als Bilanzbuchhalterin bei 
uns tätig. Ihre Hauptaufgaben liegen im 
Bereich der Finanz- und Lohnbuchhaltung. 
Balbina hebt an der DWAZ besonders die 
Abwechselung im Berufsalltag und den 
persönlichen Kontakt zu Kolleginnen und 
Kollegen hervor.

Ihre Freizeit verbringt sie beim Sport und 
Reisen ans Meer sowie mit der Betreuung 
ihrer Eltern. 

Am gleichen Tag wie Balbina begann unser 
Kollege Tim Heinemann seine Ausbildung 
zum Steuerfachangestellten in unserer 
Kanzlei. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind 
die Erstellung von Jahresabschlüssen und 
Steuererklärungen sowie die Lohn- und Fi-
nanzbuchhaltung.

Er schätzt besonders an der DWAZ unsere 
flachen Hierarchien, das tolle Betriebsklima 
mit gemeinsamen Teamevents, vielseitige 
Aufgabengebiete und die Unterstützung 
bei der persönlichen Karriereplanung. In 
seiner Freizeit spielt Tim Fußball und wan-
dert gerne mit seiner Familie und Freunden.

Liebe Balbina, lieber Tim, wir bedanken 
uns für Eure Loyalität, Eure Offenheit und 

Stadtradeln
Wir waren dabei!
Im Juni starteten fünf Kolleginnen und  
Kollegen unserer Niederlassung in Bad Wil-
dungen Team DWAZ bei einem sportlichen 
Projekt. Vom 04.-24.06.2023 nahm der 
Landkreis Waldeck-Frankenberg zusam-
men mit 19 Städten und Gemeinden zum 
zweiten Mal an der internationalen Kampa-
gne STADTRADELN des Klima-Bündnis teil. 

DWAZ intern 
Gesundheit im Fokus
Zu einer modernen Kanzlei gehören auch 
moderne Arbeitsplätze. Hier haben wir das 
Thema Gesundheit und Wohlbefinden im 
Blick. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter an unseren beiden Standorten in Kassel 
und Bad Wildungen verfügen nun über hö-
henverstellbare Schreibtische und niemand 
ist zukünftig gezwungen, den gesamten Ar-
beitstag sitzend zu verbringen. Die Schreib-
tische sind individuell zu regulieren und 
machen es leichter, Arbeit und Bewegung 
zu kombinieren. Stehen kann helfen, die 
gesundheitlichen Folgen des übermäßigen 
Sitzens zu vermindern oder gänzlich zu ver-

meiden. Arbeitsleistung und Produktivität 
werden gesteigert und münden letztlich in 
weniger Ausfalltagen. Das Stehen verbes-
sert die interne Kommunikation, denn man 
bewegt sich leichter auf andere zu, nicht 
nur im physischen Sinne. Wir freuen uns, 
dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern diese Neuerung zu einem gesün-
deren Arbeitsumfeld ermöglichen konnten.

Insgesamt waren knapp 2.500 Radfahrer in 
217 Teams dabei. Für unser Team aus Bad 
Wildungen, bestehend aus Klaus Büchsen-
schütz, Claudia Hankel, Sonja Langendorf, 
Jennifer Noll und Birgit Siebel, stand nicht 
der Erfolg im Fokus, sondern der positive 
Effekt für die Umwelt und die ganz persön-
liche Fitness.
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Eure Treue zu unserer Kanzlei. Wir freuen 
uns auf die weitere gute Zusammenarbeit 
mit Euch und unterstützen Euch bei Euren 
Zielen!

Alle fünf konnten sich gegenseitig gut mo-
tivieren, hatten viel Spaß an der Sache 
und möchten gern nächstes Jahr wieder 
teilnehmen. Wer Lust hat, ebenfalls mitzu-
machen, kann sich gerne bei uns melden!
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DWAZ Recht
Das Hinweisgeberschutzgesetz und seine  
Auswirkungen in der Praxis

Am 02. Juli 2023 ist das neue Hinweisge-
berschutzgesetz in Kraft getreten. Das 
Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) ist 
die deutsche Umsetzung der EU-Whistle- 
blower-Richtlinie, die erstmals EU-weit 
einen standardisierten Schutz für Hinweis-
geber festlegen will. Das Gesetz regelt den 
Schutz natürlicher Personen, die im Rah-
men ihrer beruflichen Tätigkeit Informa-
tionen über Verstöße erlangt haben und 
diese an die internen oder externen Mel-
destellen weitergeben (hinweisgebende 
Personen). Dies bezieht Arbeitnehmende, 
Beamte, Selbstständige, Gesellschafter, 
Praktikanten, Freiwillige, Mitarbeitende 
von Lieferanten sowie Personen, deren 
Arbeitsverhältnis bereits beendet ist oder 
noch nicht begonnen hat und sich in einem 
vorvertraglichen Stadium befindet, mit ein.
Das Hinweisgeberschutzgesetz verbietet 
jegliche Repressalien und Vergeltungs-
maßnahmen gegenüber den Hinweisge-
benden. Dabei will es einen umfassenden 
Schutz von Whistleblowern sicherstellen. 
Dazu sieht das Gesetz in der vom Bundes-
tag beschlossenen Fassung folgende Maß-
nahmen vor:

• Unternehmen und Organisationen ab 50 
Beschäftigten müssen sichere interne Hin-
weisgebersysteme installieren und betrei-
ben. Hierbei wird kleineren Unternehmen 
zwischen 50 und 249 Beschäftigten eine 
Umsetzungsfrist bis zum 17. Dezember 
2023 eingeräumt.

• Whistleblower müssen die Möglichkeit 
erhalten, Hinweise mündlich, schriftlich 
oder auf Wunsch auch persönlich abzu-
geben.

• Wird ein Hinweis abgegeben, muss die 
interne Meldestelle dies dem Hinweisgeber 
innerhalb von sieben Tagen bestätigen.

Binnen drei Monaten muss die Meldestel-
le den Whistleblower über die ergriffenen 
Maßnahmen informieren, beispielsweise 
über die Einleitung interner Compliance-
Untersuchungen oder die Weiterleitung 
einer Meldung an eine zuständige Behör-
de, etwa eine Strafverfolgungsbehörde.
Als zweite, gleichwertige Möglichkeit zur 
Abgabe von Hinweisen wird beim Bun-

desamt für Justiz eine externe Meldestelle 
eingerichtet. Die Bundesländer können da-
rüber hinaus auch eigene Meldestellen ein-
richten. Die Whistleblower können sich frei 
entscheiden, ob sie eine Meldung an die 
interne Meldestelle ihres Unternehmens 
abgeben oder die externe Meldestelle nut-
zen möchten. Dabei soll auch anonymen 
Hinweisen nachgegangen werden.

Zum Schutz der Whistleblower vor „Re-
pressalien“ enthält das Gesetz eine weitge-
hende Beweislastumkehr: Wird ein Whist-
leblower im Zusammenhang mit seiner 
beruflichen Tätigkeit „benachteiligt“, wird 
vermutet, dass diese Benachteiligung eine 
Repressalie ist. Zudem kommen Schadens-
ersatzansprüche des Whistleblowers auf-
grund von Repressalien in Betracht.

Was bedeutet dies nun für Ihre Unterneh-
menspraxis? Unternehmen, die minde-
stens 50 Mitarbeitende beschäftigen und 
damit unter das Hinweisgeberschutzgesetz 
fallen, müssen sich mit der neuen Rechts-
lage auseinandersetzen. Zwar wird für 
Unternehmen, die zwischen 50 und 249 
Arbeitnehmenden beschäftigen, noch eine 
„Schonfrist“ hinsichtlich der Umsetzung bis 
zum 17. Dezember 2023 bestehen, die Um-
setzung des Hinweisgeberschutzgesetzes 
ist aber komplex, sodass entsprechende 
Vorbereitungen rechtzeitig getroffen wer-
den sollten. Unternehmen mit mindestens 
250 Arbeitnehmenden müssen dagegen 

unverzüglich handeln, da für sie das Ge-
setz mit Inkrafttreten unmittelbar gilt. Hier 
muss eigentlich bereits seit Juli 2023 eine 
Umsetzung erfolgt sein. Wichtig ist, eine 
interne Meldestelle im Unternehmen ein-
zurichten. 

In Konzernstrukturen kann überlegt 
werden, ob eine konzernweite zentrale 
Meldestelle errichtet wird, da dies vom 
Hinweisgeberschutzgesetz ermöglicht 
wird. Ebenfalls müssen klare Vorgaben im 
Unternehmen erlassen werden, wie man 
verfahrenstechnisch mit Meldungen von 
Hinweisgebern umgeht. Falls bereits eine 
Meldestelle und Vorgaben hinsichtlich 
des Umgangs mit Meldungen im Unter-
nehmen bestehen, muss geprüft werden, 
ob diese im Einklang mit den Regelungen 
des neuen Hinweisgeberschutzgesetzes 
stehen. In Unternehmen mit Betriebsrat 
ist regelmäßig ein längerer Vorlauf einzu-
planen. Dem Betriebsrat stehen bei der 
Ausgestaltung des Hinweisgebersystems 
Mitbestimmungsrechte zu, sodass die Be-
triebsparteien hier eine Betriebsvereinba-
rung abschließen müssen.

Haben Sie Fragen zum Hinweisgeber-
schutzgesetz? Sprechen Sie uns an! 

Patrick Rittinghaus, Rechtsanwalt der DWAZ
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DWAZ Beratung
Geplante Änderungen bei der Grunderwerbsteuer

In der Grunderwerbsteuer wird es auf-
grund des Inkrafttretens des Gesetzes 
zur Modernisierung des Personengesell-
schaftsrechts (MoPeG) zu maßgeblichen 
Änderungen ab 01.01.2024 kommen. Ob 
es dafür rechtzeitig ein Reformgesetz gibt, 
ist noch fraglich.

Das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) hat den Ländern einen Diskussi-
onsentwurf eines Gesetzes zur Novellie-
rung des Grunderwerbsteuergesetzes  
(GrEStNG) zur Abstimmung zugesendet.

Danach soll das neue Gesetz zum 
01.01.2024 in Kraft treten und die gera-
de neu geregelte Besteuerung der soge-
nannten Share Deals neu ausrichten, die 
Gewährung von Steuervergünstigungen 
für Umstrukturierungen im Konzern ver-
bessern sowie für Grundstücksübertra-
gungen zwischen Gesellschaften und ihren 
Gesellschaften an das ab dem 01.01.2024 
in Kraft tretende Gesetz zur Modernisie-
rung des Personengesellschaftsrechts 
(MoPeG) anpassen. Außerdem soll eine 
Länderöffnungsklausel für eine Begünsti-
gung des Erwerbs von selbstgenutztem 
Wohneigentum eingeführt werden.

Änderungen bei der Besteuerung von 
Share Deals
Die bisherigen Regelungen zur Besteue-
rung von Share Deals, die an Ersatzreali-
sationstatbestände anknüpften, sollen mit 
dem GrEStNG vollständig aufgehoben und 
neu, rechtformneutral und ohne Beobach-
tungszeiträume geregelt werden.

Anstelle der bisherigen Besteuerung des 
Erwerbs von mindestens 90 % der Anteile 
(seit 01.07.2021) an einer grundbesitzen-

den Gesellschaft werden nach dem Dis-
kussionsentwurf nur Anteilserwerbe an 
einer Grundstücksgesellschaft bei einer 
Vereinigung der Gesamtheit der Anteile 
(100  %) besteuert. Zur Vermeidung von 
Gestaltungen zur Verhinderung des Er-
werbs der Gesamtheit der Anteile sieht 
der Diskussionsentwurf die Tatbestände 
der „Erwerbergruppe“ und der „Person mit 
dienendem Interesse“ vor. Bei Bestimmung 
der Gesamtheit der Anteile bleiben von der 
Gesellschaft gehaltene eigene Anteile un-
berücksichtigt.

Eine „Erwerbergruppe“ wird angenommen, 
wenn die Erwerber die Erwerbe miteinan-
der abgestimmt haben. Eine solche Erwer-
bergruppe kann auch aus fremden Dritten 
bestehen und soll bereits bei einem sach-
lichen oder zeitlichen Zusammenhang der 
Anteilsübergänge unterstellt werden.

Neben der Erwerbergruppe wird mit dem 
GrEStNG der Tatbestand der „Person mit 
dienendem Interesse“ eingeführt. Sofern 
eine Person oder Erwerbergruppe nicht 
die Gesamtheit der Anteile einer Grund-
stücksgesellschaft erwirbt, unterliegt der 
Erwerb trotzdem der Grunderwerbsteuer, 
wenn eine dritte Person die übrigen Anteile 
im dienenden Interesse des Erwerbers 
hält, um die Grunderwerbsteuer zu um-
gehen. Ein dienendes Interesse kann zum 
Beispiel vorliegen, wenn der Erbwerber die 
Mehrheit der Anteile erwirbt und die üb-
rigen Gesellschafter in ihren Gesellschaf-
terrechten eingeschränkt werden.

Änderungen aufgrund der Modernisie-
rung des Personengesellschaftsrechts
Die bisherigen Steuerbegünstigungsvor-
schriften der §§ 5, 6 und 6a GrEStG sollen 
durch eine rechtsformneutrale Steuer-
begünstigungsvorschrift in § 5 GrEStNG 
mit drei separaten Tatbeständen ersetzt 
werden. Hiernach soll ein Erwerbsvorgang 
von der Steuer ausgenommen sein, wenn 
sich der bestimmende Einfluss eines Er-
werbers/Erwerbergruppe über ein Grund-
stück durch diesen Erwerbsvorgang nicht 
ändert.

Nach dem neu gefassten § 5 Abs. 1 GrEStG 
(Nachfolgeregelung zu § 6a GrEStG –  

Umstrukturierungen im Konzern) werden 
Erwerbsvorgänge von der Steuer ausge-
nommen, wenn sich der bestimmende 
Einfluss einer Person über das Grund-
stück durch diesen Erwerbsvorgang nicht 
ändert. Bestimmender Einfluss soll dann 
vorliegen, wenn der Person das Grund-
stück zuzurechnen ist oder sie die in einer 
Beteiligungskette oberste Person ist, bei 
der sich die Gesamtheit der Anteile an der 
Grundstücksgesellschaft vereinigen. Damit 
wären zukünftig alle Übertragungen inner-
halb eines 100 %-Konzerns begünstigt, 
ohne dass es auf die Art der Übertragung 
(Asset oder Share Deal, Kaufvertrag oder 
Umwandlung) oder die darauf anzuwen-
dende Rechtsordnung (EU/EWR-Recht 
oder Drittstaatenrecht) und auf Vor- oder 
Nachbehaltensfristen ankommt.

Weitere Änderungen
Es soll eine persönliche Haftung der 
Grundstücksgesellschaft eingeführt wer-
den, wenn die Steuerschuldner (Erwerber/
Erwerbergruppe) den Erwerbsvorgang 
nicht fristgerecht und vollständig anzeigen. 
Darüber hinaus soll es eine dingliche Haf-
tung des Grundstücks der Grundstücksge-
sellschaft geben.

Die Frist für die Anzeige des Erwerbsvor-
gangs wird von 14 Tagen auf einen Monat 
verlängert.

Gisa Voßeler-König, Steuerberaterin der DWAZ

Hinweis:
Der vorliegende Diskussionsentwurf 
zeigt bereits auf, in welche Richtung die 
Reform der Grunderwerbsteuer gehen 
wird. Dennoch sind offene Fragen zu 
klären und auch die politischen Mehr-
heiten dafür zu finden. Es gilt deshalb 
den weiteren Gesetzgebungsprozess 
zu verfolgen und in geplante Umstruk-
turierungen einzubeziehen.



KURZMELDUNGEN
Umzug in neue Wohnung wegen ge-
trennter Arbeitszimmer für Ehegatten 
- Umzugskosten als Werbungskosten
Umzugskosten können beruflich ver-
anlasst sein, wenn der Umzug zu einer  
wesentlichen Erleichterung der Arbeitsbe-
dingungen führt. Eine solche Erleichterung 
kann (insbesondere während der Corona-
Pandemie) auch anzunehmen sein, wenn 
ein Umzug erfolgt, um für jeden Ehegatten 
in der neuen Wohnung ein Arbeitszimmer 
einzurichten, damit diese im Homeoffice 
wieder ungestört ihrer jeweiligen Tätig-
keit nachgehen können. So entschied das  
Finanzgericht Hamburg.

Die Kläger hatten eine neue Wohnung mit 
genau zwei zusätzlichen Arbeitszimmern 
gesucht und ausgewählt. Die Einrichtung 
von zwei Arbeitszimmern ist angesichts der 
verschiedenen Arbeitsweisen der Kläger er-
forderlich für die (ungestörte) Ausübung der 
jeweiligen Tätigkeit. Die Wohnung weicht 
im Übrigen nicht derart von der bisherigen 
Wohnung ab, dass hier Anlass zur Annahme 
bestand, eine Erhöhung des Wohnkomforts 
sei Anlass für den Umzug gewesen.

Steuerermäßigung für Aufwendungen 
für haushaltnahe Dienstleistungen 
durch Mieter
Die Kläger wohnten in einer angemieteten 
Eigentumswohnung. Der Vermieter stellte 
ihnen mit der Nebenkostenabrechnung 
Aufwendungen für Treppenhausreinigung, 
Schneeräumdienst, Gartenpflege und für 
die Überprüfung von Rauchwarnmeldern in 
Rechnung. Hierfür begehrten sie die Steu-
erermäßigung für haushaltsnahe Dienst-
leistungen und Handwerkerleistungen. Fi-
nanzamt und Finanzgericht lehnten dies ab.

Der Bundesfinanzhof gab hingegen den 
Steuerpflichtigen Recht. Der Steuerermä-
ßigung steht nicht entgegen, dass Mieter 
die Verträge mit den jeweiligen Leistungs-
erbringern, z. B. dem Reinigungsunter-
nehmen und dem Handwerksbetrieb, re-
gelmäßig nicht selbst abschließen. Für die 
Gewährung der Steuerermäßigung ist aus-
reichend, dass die haushaltsnahen Dienst-
leistungen und Handwerkerleistungen dem 
Mieter zugutegekommen sind. Soweit das 
Gesetz zudem verlangt, dass der Steuer-
pflichtige für die Aufwendungen eine Rech-
nung erhalten hat und die Zahlung auf das 
Konto des Erbringers der Leistung erfolgt 
ist, genügt als Nachweis auch eine Wohnne-

benkostenabrechnung oder eine Beschei-
nigung, die dem von der Finanzverwaltung 
anerkannten Muster entspricht. Aus bei-
den muss sich allerdings Art, Inhalt und 
Zeitpunkt der Leistung sowie Leistungs-
erbringer und Leistungsempfänger nebst 
geschuldetem Entgelt einschließlich des 
Hinweises der unbaren Zahlung ergeben. 
Nur bei sich aufdrängenden Zweifeln an der 
Richtigkeit dieser Unterlagen bleibt es dem 
Finanzamt oder im Klageverfahren dem Fi-
nanzgericht unbenommen, die Vorlage der 
Rechnungen im Original oder in Kopie vom 
Steuerpflichtigen zu verlangen. In diesem 
Fall muss sich der Mieter die Rechnungen 
vom Vermieter beschaffen.

Hinweis: Diese Rechtsprechung gilt ent-
sprechend für Aufwendungen der Woh-
nungseigentümer, wenn die Beauftragung 
für haushaltsnahe Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen durch die Woh-
nungseigentümergemeinschaft - regelmä-
ßig vertreten durch deren Verwalter - er-
folgt ist.

Online-Pokerspiel: Gewinne können 
der Einkommensteuer unterliegen
Ein Mathematikstudent hatte im Jahr 2007 
mit dem Online-Pokerspiel in der Varian-
te „Texas Hold‘em/Fixed Limit“ begonnen. 
Ausgehend von zunächst kleinen Einsätzen 
und Gewinnen steigerte er seine Einsätze 
allmählich. Auch seine Gewinne stiegen mit 
der Zeit erheblich an. Im Streitjahr 2009 er-
zielte er aus dem Online-Pokerspiel bereits 
einen Gewinn von über 80.000 Euro, der 
in den Folgejahren weiter anstieg. Allein im 
Zeitraum von Juli bis Dezember 2009 belief 
sich seine registrierte Gesamtspielzeit auf 
673 Stunden. Das Finanzgericht hat den 
Sachverhalt dahingehend gewürdigt, dass 
der Kläger ab Oktober 2009 gewerblich 
tätig gewesen sei und demzufolge der in 
den Monaten Oktober bis Dezember 2009 
erzielte Gewinn von gut 60.000 Euro der 
Einkommensteuer unterliege.

Der Bundesfinanzhof bestätigte dies und 
entschied, dass auch Gewinne aus dem On-
line-Pokerspiel als Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb der Einkommensteuer unterliegen 
können. Er knüpfte dabei an frühere Ent-
scheidungen zum Pokerspiel in Form von 
Präsenzturnieren und in Casinos an. Da-
nach ist Poker in einkommensteuerrecht-
licher Hinsicht kein reines Glücksspiel, son-
dern auch durch Geschicklichkeitselemente 

gekennzeichnet. Dies gilt auch beim Online-
Poker, selbst wenn dort kein persönlicher 
Kontakt zu den Mitspielern möglich ist. 
Allerdings unterliegt - unabhängig von der 
Form des Pokerspiels - nicht jeder Poker-
spieler der Einkommensteuer. Für Freizeit- 
und Hobbyspieler handelt es sich weiterhin 
um eine private Tätigkeit, bei der Gewinne 
(und auch Verluste) keine steuerliche Aus-
wirkung haben. Wenn jedoch der Rahmen 
einer privaten Hobbytätigkeit überschritten 
wird und es dem Spieler nicht mehr um die 
Befriedigung seiner Spielbedürfnisse geht, 
sondern um die Erzielung von Einkünften, 
ist sein Handeln als gewerblich anzusehen. 
Maßgebend ist die strukturelle Vergleich-
barkeit mit einem Gewerbetreibenden bzw. 
Berufsspieler, z. B. die Planmäßigkeit des 
Handelns, die Ausnutzung eines Marktes 
oder der Umfang des investierten Geld- 
und Zeitbudgets.

Einräumung eines Wohnungsrechts zu 
Lebzeiten - Schenkung auf den Todes-
fall
Wenn der Wohnungseigentümer dem Be-
schenkten unentgeltlich ein Wohnungs-
recht (Mitnutzungsrecht) und für die Zeit 
nach seinem Ableben ein persönliches 
Wohnungsrecht einräumt und werden 
beide zu seinen Lebzeiten im Grundbuch 
eingetragen, so handelt es sich hinsichtlich 
des Wohnungsrechts um eine Schenkung 
auf den Todesfall. So entschied das Finanz-
gericht Hamburg.

Die Besonderheit der Schenkung auf den 
Todesfall besteht in der vertraglichen Abre-
de, dass die gewollte Vermögensbewegung 
(endgültig) erst mit oder nach dem Tod des 
Zuwendenden eintreten soll. Diese Abrede 
enthält eine Befristung und zugleich eine 
Bedingung: Die Zuwendung ist bis zum Ab-
leben des Zuwendenden hinausgeschoben, 
tritt aber auch mit diesem (nur zeitlich un-
gewissen) Ereignis nur ein, wenn er zu die-
sem Zeitpunkt noch lebt. Eine Schenkung 
unter Überlebensbedingung ist auch dann 
eine Schenkung, wenn die Rechtsfolgen 
des Erfüllungsgeschäftes mit dem Tode des 
Schenkers ohne weitere Rechtshandlungen 
eintreten. Dies ist hier der Fall gewesen.

Schenkungsteuer für in Ehevertrag 
vereinbarte Ausgleichsleistung für Ver-
zicht auf bürgerlich-rechtliche Schei-
dungsfolgen?
Die Gegenleistung, die ein Ehegatte dafür 
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erhält, dass er im notariellen Ehevertrag auf 
Zugewinnausgleich, Versorgungsausgleich, 
nachehelichen Unterhalt und Ansprüche 
aus Hausratsteilung verzichtet, stellt eine 
freigebige Zuwendung dar. Der Verzicht ist 
eine Gegenleistung, die nicht in Geld veran-
schlagt werden kann. Die Besteuerung der 
Zuwendung greift nicht in den Schutzbe-
reich der Ehe ein. So entschied das Finanz-
gericht Hamburg.

Gegen die Entscheidung wurde Revision 
beim Bundesfinanzhof eingelegt.

Kochevent als betriebliche Weih-
nachtsfeier: Vorsteuerabzug bei einer 
Betriebsveranstaltung
Wenn ein Unternehmer Leistungen für 
sog. Betriebsveranstaltungen (hier: Weih-
nachtsfeier) bezieht, ist er nur dann zum 
Vorsteuerabzug berechtigt, wenn diese 
nicht ausschließlich dem privaten Bedarf 
der Betriebsangehörigen dient, sondern 
durch die besonderen Umstände seiner 
wirtschaftlichen Tätigkeit bedingt sind. Der 
Vorsteuerabzug für sog. Aufmerksamkeiten 
(Freigrenze von 110 Euro je Arbeitnehmer 
und Kalenderjahr) richtet sich nach der 
wirtschaftlichen Gesamttätigkeit des Un-
ternehmers. Die Kosten des äußeren Rah-
mens einer Betriebsveranstaltung sind 
jedenfalls dann in die Berechnung der 110 
Euro-Freigrenze einzubeziehen, wenn es 
sich um eine einheitliche Leistung handelt.

Dient eine Betriebsveranstaltung lediglich 
dazu, das Betriebsklima durch gemeinsame 
Freizeitgestaltung zu verbessern, liegt laut 
Bundesfinanzhof ein ausschließlicher Zu-
sammenhang der für den Betriebsausflug 
bezogenen Leistungen zum privaten Bedarf 
des Personals und damit zu einer Entnahme 
vor, die nicht zum Vorsteuerabzug berech-
tigt. Die streitgegenständliche Weihnachts-
feier war nicht auf den Verzehr von Spei-
sen und Getränken in festlichem Rahmen 
beschränkt, sondern erfolgte im Rahmen 
eines „Kochevents“, bei dem die Teilnehmer 
unter Anleitung von professionellen Köchen 
das gemeinsame Abendessen selbst zube-
reiteten. Derartige „Teambuilding-Events“ 
sind allgemein dafür bekannt, dass sie die 
Leistungsfähigkeit und -bereitschaft der 
Mitarbeiter in der jeweiligen Abteilung und 
zwischen den verschiedenen Abteilungen 
verbessern können und sollen. Die Teil-
nehmer arbeiten an einem gemeinsamen 
Ziel, lernen sich dabei besser kennen und 

entwickeln so ein Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit, das zur Verbesserung des Be-
triebsklimas führen kann.

Gewerbesteuerliche Hinzurechnung 
von Leistungen im Rahmen eines Spon-
soringvertrags
Die Klägerin, die einen Großhandel betrieb, 
war Hauptsponsor eines Sportvereins. Im 
Streitjahr 2015 wendete sie einen Betrag 
auf und durfte im Gegenzug aufgrund 
der Sponsoringverträge für die Saison 
2014/2015 und 2015/2016 u. a. das Logo 
des Sportvereins zu Werbezwecken nut-
zen. Darüber hinaus wurden ihr die Wer-
bung auf Trikots und sonstiger Bekleidung 
sowie Bandenwerbung eingeräumt. Ab der 
Saison 2015/2016 stand der Klägerin eine 
Bodenwerbefläche zur Verfügung. Die für 
die Werbemaßnahmen anfallenden De-
sign- und Produktionskosten übernahm 
die Klägerin. Das beklagte Finanzamt ord-
nete die geschätzten Aufwendungen für 
Bandenwerbung (einschließlich Werbung 
auf LED-Präsentationsleinwänden und 
Bodenwerbeflächen) und Trikotwerbung 
der Hinzurechnungsvorschrift des § 8 Nr. 
1 Buchst. d GewStG (Miete für bewegliche 
Wirtschaftsgüter) sowie Aufwendungen für 
Bildmaterial (Überlassung des Vereinslogos 
zu Werbezwecken) der Hinzurechnungsvor-
schrift des § 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG (zeit-
lich befristete Überlassung von Rechten) zu.

Der Bundesfinanzhof hat die gewerbesteu-
erliche Hinzurechnung verneint. Die im 
Streitfall vorliegenden Sponsoringverträge 
sind Verträge eigener Art („sui generis“) mit 
nicht trennbaren Leistungspflichten. Der 
Bundesfinanzhof erkannte keine trenn-
baren wesentlichen Elemente eines Miet-, 
Pacht- oder Rechteüberlassungsvertrags, 
sondern ein „einheitliches und unteilbares 
Ganzes“.

Regelung zu den nicht steuerbaren 
Aufmerksamkeiten angepasst
Der Bundesrat hatte am 28.10.2022 den 
Lohnsteuer-Richtlinien 2023 zugestimmt. 
Sie wurden in der Neufassung grundlegend 
überarbeitet. Seit dem 01.01.2023 gelten 
nun geänderte und aktualisierte Lohnsteu-
errichtlinien (LStR 2023). Eine wesentliche 
Einschränkung erfährt die Regelung über 
lohnsteuerfreie Aufmerksamkeiten. R 19.6 
Abs. 1 Satz 2 LStR 2023 schränkt diese ab 
2023 auf Arbeitnehmer und die mit ihm im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Ange-

hörigen ein. D. h., die Aufmerksamkeiten 
sind bis zu einem Wert von 60 Euro nur 
dann steuerfrei, wenn sie zugunsten des 
Arbeitnehmers selbst oder eines Angehö-
rigen gewährt werden, welcher mit dem 
Arbeitnehmer in einem Haushalt lebt. Zum 
Beispiel fallen Hochzeitsgeschenke des 
Arbeitgebers an ein nicht im Haushalt des 
Arbeitnehmers lebendes Kind nicht unter 
die Steuerbefreiung.

Hinweis: Aufmerksamkeiten sind Zuwen-
dungen des Arbeitgebers, die nach ihrer 
Art und nach ihrem Wert Geschenken ent-
sprechen, die im gesellschaftlichen Verkehr 
üblicherweise ausgetauscht werden und zu 
keiner ins Gewicht fallenden Bereicherung 
des Arbeitnehmers führen. Dazu gehören 
gelegentliche Sachzuwendungen (z. B. Blu-
men, Genussmittel, ein Buch/Tonträger 
etc.) bis zu einem Wert von 60 Euro. Geld-
zuwendungen gehören immer zum Arbeits-
lohn - auch wenn ihr Wert gering ist.

Kosten für professionelle Gartenpflege 
steuermindernd geltend machen
Steuerzahler, die für die Pflege des Gartens 
einen professionellen Helfer beauftragen, 
können die Kosten der haushaltsnahen 
Dienstleistungen steuermindernd geltend 
machen. Voraussetzung ist, dass der Helfer 
eine ordnungsgemäße Rechnung gestellt 
hat und der Betrag überwiesen wurde. 
Ob es sich bei der Immobilie, bei der die 
Grünarbeiten erledigt werden, um eine 
dauerhafte Unterkunft, eine Zweit-, Wo-
chenend- oder Ferienwohnung handelt, ist 
unerheblich. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
man Mieter oder Eigentümer/Vermieter ist. 
Oft sind die Kosten für Handwerker oder 
haushaltsnahe Dienstleistungen in den Ne-
benkosten enthalten. Mieter können diese 
nur geltend machen, wenn ihr Anteil - für 
Gärtner, Reparaturen, die Hausreinigung 
oder den Hausmeister - in der Nebenko-
stenabrechnung separat ausgewiesen ist.

Zu den haushaltsnahen Dienstleistungen 
zählen dabei u. a. übliche Gartenarbeiten 
wie das Rasenmähen, Heckenschneiden 
oder die Schädlingsbekämpfung. Zu den 
Handwerkerleistungen gehören etwa der 
Bau einer Terrasse oder das Verlegen eines 
Rollrasens. Bei den haushaltsnahen Dienst-
leistungen können 20 % der Kosten, höch-
stens aber 4.000 Euro, angesetzt werden, 
bei den Handwerkerleistungen sind maxi-
mal 1.200 Euro abzugsfähig.
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Unternehmerfrühstück

Wann:  03.11.2023 in Kassel um 09.30 Uhr
  10.11.2023 in Bad Wildungen um 09.30 Uhr
 
Thema:   Unternehmen Online für Einsteiger und Nutzer
  Wir zeigen Ihnen einen praktischen Weg zur kostengünstigen  
  Digitalisierung Ihrer Finanz- und Lohnbuchhaltung. Erfahren Sie  
  alles über die Auswertungen und Kennzahlen zur Transparenz und  
  Verwaltung Ihres Unternehmens, Ihrer offenen Forderungsposten,  
  zum automatischen Zahlungsverkehr und dem automatisierten  
  Ablauf von Mahnläufen. 

Referenten: Klaus Büchsenschütz, WP/StB 
  Anna Lindt, Bilanzbuchhalterin 
  Nadine Hofmann, Bilanzbuchhalterin 
  Tino Grimmer, Steuerfachangestellter

Anmeldung:  
 
Kassel 
kassel@dwaz.eu  
Tel. 0561-3166-200

Bad Wildungen 
bw@dwaz.eu  
Tel. 05621-7868-0


